






Verfügung der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich

vom 13. Oktober 1993

G 5 f Wetzikon und Hinwil. Gemeindewerke Wetzikon. Quelifas
(G 13 f) sung Schwändi (GWR f 8-17). Genehmigung der Grundwas

serschutzzonen.

Das Geologische Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich, erarbeitete im

hydrogeologischen Bericht vom 26. März 1976 die Schutzzonenemp

fehlungen für die Quelifassung Schwändi (GWR f 8-17). In einem

Zusatzgutachten vom 30. September 1986 passte das Geologische

Büro Dr. L. Wyssling, Pfaffhausen, die Schutzzonen den neuen

Begebenheiten nach der Sanierung der Fassung an. Das Ingenieur

büro Frei + Krauer, Rapperswil, unterbreitete die Schutzzonen

akten am 18. AUgUSt 1989 dem .Amt für Gewässerschutz und

Wasserbau. Dieses nahm am 1. September 1989 im Sinne einer Vor

prüfung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung.

Mit Beschlüssen vom 2. Dezember 1992 und 6. Januar 1993 setzten

die Gemeinderäte Hinwil und Wetzikon die Schutzzonen fest und

erliessen das entsprechende Schutzzonenreglement. Gegen diese

beiden Beschlüsse erhoben die Schweizerischen Bundesbahnen

(SBB) mit Eingabe vom 28. Januar 1993 vorsorglich Einsprache.

Nach Rücksprache bei der Werkkommission Wetzikon zogen die SBB

ihre Einsprache mit Schreiben vom 1, März 1993 zurück. Mit

Schreiben des Bezirksrates Hinwil vom 2. April 1993 wurde das

Verfahren daher als gegenstandslos abgeschrieben.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrates Hinwil sind

gegen die Festsetzungsbeschlüsse der Gemeinderäte Hinwil und

Wetzikon keine Rechtsmittel mehr hängig.
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Mit den ausgeschiedenen Schutzzonen und dem erlassenen Schutz—

zonenreglement ist der Schutz und die Erhaltung der Quellfas—

sung Schwändi gewährleistet. Der Genehmigung der Schutzzonen

gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz

(EG GschG) vom 8. Dezember 1974 steht demnach nichts entgegen.

Die Festsetzung der Schutzzonen ist gestützt auf § 36 EG GschG

im Grundbuch anmerken zu lassen. Gemäss § 7 EG GschG obliegt

die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Schutzzo

nenreglementes der Quelifassung Schwändi den Gemeinderäten

Hinwil und Wetzikon.

Die Baudirektion v e r f ü g t:

1. Die mit Beschlüssen der Gemeinderäte Hinwil und Wetzikon

vom 2. Dezember 1992 und 6. Januar 1993 festgesetzten Schutzzo

nen um die Quelifassung Schwändi (GWR f 8-17) und das entspre

chende Schutzzonenreglement werden genehmigt.

Massgebende Unterlagen:

- Schutzzonenplan Nr. 23‘683a im Massstab l:1‘OOO vom 1. Fe

bruar 1989 (revidiert am 5. Oktober 1992)

— Schutzzonenreglement Schwändi.

II. Die Gemeinderäte Hinwil und Wetzikon werden eingeladen,

die Festsetzung der Schutzzonen im Grundbuch bei den betref

fenden Grundstücken anmerken zu lassen und hierüber dem Imt für

Gewässerschutz und Wasserbau eine Bescheinigung zuzustellen.



—3—

III. Mitteilung an den Gemeinderat Wetzikon, 8622 Wetzikon,

den Gemeinderat Hinwil, 8340 Hinwil, die Gemeindewerke Wetzi

kon, 8622 Wetzikon, das Kantonale Labor, Postfach, 8030 Zürich

sowie das 1\mt für Gewässerschutz und Wasserbau.

Zürich, 13. Oktober 1993 Für den Auszug:
ÄJ

AMT FÜR GEWÄSSERSCHUTZ
UND WÄSSERBAU

/‚/
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